
 

  

 

Verhaltenskodex für Lieferanten 

1. PRÄAMBEL 

Das erklärte Ziel der TIB Chemicals AG und unserer Tochtergesellschaften (nachfolgend zusammen 

„TIB“) ist es, bei allen Aktivitäten die Einwirkung auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. TIB 

bekennt sich zu einer ökologisch und sozial verantwortungsvollen Unternehmensführung und der 

Einhaltung höchster ethischer Standards. 

Gegenseitiges Vertrauen sowie verantwortungsbewusstes, integres und faires Verhalten gegenüber 

unseren Mitarbeitenden, Geschäftspartnern, der Umwelt sowie der Gesellschaft sind zentrale Elemente 

unseres Leitbilds und unserer unternehmerischen Verantwortung. Wir erwarten die gleiche 

unternehmerische Verantwortung und die Einhaltung höchster ethischer Standards von all unseren 

Geschäftspartnern, insbesondere Lieferanten jeglicher Art einschließlich Dienstleistern und Beratern 

(nachfolgend zusammen „Lieferanten“). Auch bei unseren Mitarbeitenden setzen wir voraus, dass sie 

die Grundsätze ökologischen, sozialen und ethischen Verhaltens beachten und aktiv in die 

Unternehmenskultur integrieren. Weiter sind wir bestrebt, laufend unser unternehmerisches Handeln 

und unsere Produkte im Sinne der Nachhaltigkeit zu optimieren und fordern unsere Lieferanten auf, 

dazu im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes beizutragen. 

Dieser Verhaltenskodex bestimmt die Mindestanforderungen, die unserer Lieferanten hinsichtlich der 

Wahrung von Menschen- und Arbeitsrechten, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Umweltschutz, 

ethischem Verhalten und Lieferantenmanagement erfüllen müssen. Er stützt sich insbesondere auf 

nationale und internationale Gesetze und Vorschriften zu den Sorgfaltspflichten in der Lieferkette sowie 

auf internationale Übereinkommen und anerkannte Prinzipien wie die internationale 

Menschenrechtcharta der Vereinten Nationen, die Grundsätze für Kinderrechte und unternehmerisches 

Handeln von UNICEF, Save the Children und UN Global Compact (CRPB), die Leitprinzipien „Wirtschaft 

und Menschenrechte“ der Vereinten Nationen (UNLP), die Kernarbeitsnormen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO) und die Prinzipien der Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle 

Unternehmensführung der Vereinten Nationen (UN Global Compact). 

Der Verhaltenskodex bildet die Grundlage für alle zukünftigen Lieferungen und Leistungen unserer 

Lieferanten. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass diese sich dazu verpflichten, die Grundsätze, 

Standards und Anforderungen dieses Kodex zu erfüllen, entlang ihrer eigenen Lieferkette anwenden und 

in angemessener Weise umsetzen und sich insbesondere bemühen, ihre eigenen Lieferanten und 

Subunternehmer vertraglich zur Einhaltung der in diesem Kodex aufgeführten Standards und 

Regelungen zu verpflichten.  



 

  

 

2. ANFORDERUNGEN AN LIEFERANTEN 

a) Einhaltung von Gesetzen 

Die Lieferanten halten die für sie geltenden nationalen und internationalen rechtlichen Bestimmungen 

ein, insbesondere die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Entscheidungen zum 

Datenschutz, Kartell- und Wettbewerbsrecht, zur Korruptionsbekämpfung, zur Prävention von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zum Außenwirtschaftsrecht, Umweltschutz und Arbeitsrecht 

einschließlich der Arbeitssicherheit. Falls gesetzliche Bestimmungen und behördliche Entscheidungen 

von diesem Kodex abweichen, gelten die jeweils strengeren Bestimmungen und Vorgaben. 

b) Soziale Verantwortung 

I. Ausschluss von Zwangsarbeit 

Es dürfen keine Zwangs- oder Pflichtarbeit, Sklavenarbeit, sklavereiähnliche Praktiken oder 

vergleichbare Formen unfreiwilliger oder ausbeuterischer Arbeit eingesetzt werden. Jede Arbeit muss 

freiwillig sein und ohne Androhung von Strafe erfolgen. Die Lieferanten dürfen von Mitarbeitenden nicht 

die Aushändigung von Ausweisdokumenten oder sonstiger rechtlicher Dokumente oder die Zahlung 

einer Kaution als Beschäftigungsbedingung verlangen. Außerdem darf keine inakzeptable Behandlung 

von Mitarbeitenden, etwa durch psychische oder physische Härte, sexuelle und persönliche Belästigung 

und/oder Erniedrigung stattfinden. Die Beauftragung oder Nutzung von Sicherheitskräften ist zu 

unterlassen, wenn beim Einsatz Personen unmenschlich oder erniedrigend behandelt oder verletzt 

werden oder die Vereinigungsfreiheit beeinträchtigt wird. Die Mitarbeitenden müssen jederzeit die 

Arbeit oder das Beschäftigungsverhältnis unter Einhaltung einer angemessenen Frist beenden können. 

II. Verbot der Kinderarbeit 

In keiner Phase der Produktion darf Kinderarbeit eingesetzt werden. Lieferanten haben jegliche Art von 

Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konventionen 138 und 182 auszuschließen. Die Lieferanten sind 

aufgefordert, die ILO-Konvention über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung einzuhalten, 

sofern nicht die anwendbaren nationalen Gesetze strenger sind. Demnach darf das Mindestalter nicht 

unter dem Alter, in dem die gesetzliche Schulpflicht am Beschäftigungsort endet, und auf keinen Fall 

unter 15 Jahren liegen. Wenn Kinder bei der Arbeit angetroffen werden, hat der Lieferant unverzüglich 

Maßnahmen zu ergreifen und dokumentieren, um Abhilfe zu schaffen und den Kindern den Besuch einer 

Schule zu ermöglichen. Die Rechte junger Arbeitnehmer sind zu schützen. Arbeitnehmer unter 18 Jahren 

dürfen nicht für eine Beschäftigung oder Arbeiten eingesetzt werden, die voraussichtlich für das Leben, 

die Gesundheit oder Sittlichkeit der Jugendlichen gefährlich sind. Besondere Schutzvorschriften sind 

einzuhalten. 

 



 

  

 

III. Faire Entlohnung 

Das Entgelt für reguläre Arbeitsstunden und Überstunden muss dem nationalen gesetzlichen 

Mindestlohn oder den branchenüblichen Mindeststandards entsprechen, je nachdem, welcher Betrag 

höher ist. Soweit das Entgelt nicht ausreicht, die Kosten des gewöhnlichen Lebensunterhalts zu decken 

und ein Mindestmaß an Rücklagen zu bilden, sind die Lieferanten verpflichtet, das Entgelt entsprechend 

zu erhöhen. Den Mitarbeitenden sind alle gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen einschließlich 

Sozialleistungen zu gewähren. Lohnabzüge als Strafmaßnahmen sind nicht zulässig. Der Lieferant hat 

sicherzustellen, dass die Mitarbeitenden klare, detaillierte und regelmäßige schriftliche Informationen 

über die Zusammensetzung ihres Entgelts erhalten. 

IV. Faire Arbeitszeit 

Wir erwarten, dass die Mitarbeitenden unserer Lieferanten geregelte Arbeitszeiten haben, die die 

Gesundheit nicht gefährden. Die Arbeitszeiten müssen den geltenden nationalen Gesetzen oder den 

lokalen Branchenstandards entsprechen oder, in Ermangelung solcher, den Konventionen und 

Standards der ILO. Dies gilt auch für Pausen und bezahlten Urlaub. Überstunden sind nur zulässig, wenn 

sie auf freiwilliger Basis erbracht werden. Beschäftigten ist nach sechs aufeinanderfolgenden 

Arbeitstagen mindestens ein freier Tag einzuräumen. Die wöchentliche Arbeitszeit einschließlich 

Überstunden darf nicht mehr als 60 Stunden betragen. 

V. Vereinigungsfreiheit 

Das Recht der Mitarbeitenden, Organisationen und Mitarbeitenden-Vertretungen ihrer Wahl zu 

gründen, ihnen beizutreten und Kollektivverhandlungen zu führen und zu streiken, ist zu respektieren. 

In Fällen, in denen die Vereinigungsfreiheit und das Recht zu Kollektivverhandlungen gesetzlich 

eingeschränkt sind, sind alternative Möglichkeiten eines unabhängigen und freien Zusammenschlusses 

der Mitarbeitenden zum Zweck von Kollektivverhandlungen einzuräumen. Vertreter der Mitarbeitenden 

sind vor Diskriminierung zu schützen. Mitarbeitende dürfen nicht aufgrund von Gründung, Beitritt oder 

Mitgliedschaft in Organisationen und Mitarbeitenden-Vertretungen diskriminiert werden. Vertretern 

der Mitarbeitenden ist freier Zugang zu den Arbeitsplätzen ihrer Kollegen zu gewähren, um 

sicherzustellen, dass sie ihre Rechte in gesetzmäßiger und friedlicher Weise wahrnehmen können. 

VI. Diskriminierungsverbot 

Ungleichbehandlung von Mitarbeitenden oder Stellenbewerbern in jeglicher Form ist unzulässig, soweit 

sie nicht in den Erfordernissen der Beschäftigung begründet ist. Dies gilt z. B. für Benachteiligungen 

aufgrund von Geschlecht, Kaste, nationaler, ethnischer oder sozialer Herkunft oder Abstammung, 

Hautfarbe, Behinderung, Gesundheitsstatus, politischer Überzeugung, Weltanschauung, Religion, Alter, 

Schwangerschaft oder sexueller Orientierung. Die persönliche Würde, Privatsphäre und 

Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen werden respektiert. Wir erwarten, dass Chancengleichheit und 



 

  

 

Gleichbehandlung wesentliche Bestandteile der Unternehmenspolitik der Lieferanten sind. 

VII. Gesundheitsschutz, Sicherheit am Arbeitsplatz 

Lieferanten sind für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld verantwortlich, halten sich an die 

geltenden Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsvorschriften. Durch Aufbau und Anwendung 

angemessener Arbeitssicherheitssysteme werden notwendige Vorsorgemaßnahmen gegen Unfälle und 

Gesundheitsschäden, die sich im Zusammenhang mit der Tätigkeit ergeben können, getroffen. 

Übermäßige körperliche oder geistige Ermüdung sind durch geeignete Maßnahmen zu verhindern. 

Zudem werden die Mitarbeitenden regelmäßig über geltende Gesundheitsschutz- und 

Sicherheitsnormen sowie entsprechende Maßnahmen informiert und unterwiesen. Den Mitarbeitenden 

wird der Zugang zu Trinkwasser in ausreichender Menge sowie der Zugang zu sauberen sanitären 

Einrichtungen ermöglicht. 

Sofern Lieferanten in unserem Auftrag an Standorten von TIB tätig sind, stellen sie sicher, dass ihre dort 

eingesetzten Mitarbeitenden die Bestimmungen unserer jeweils geltende Werksordnung, die 

anwendbaren Unfallverhütungsvorschriften, unsere Regeln bezüglich Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz kennen und zwingend einhalten. 

VIII. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen 

Lieferanten dürfen nicht unter Verstoß gegen geltende Rechte Land, Wälder oder Gewässer entziehen, 

deren Nutzung die Lebensgrundlage von Menschen sichert. Schädliche Bodenveränderungen, 

Gewässer- und Luftverunreinigungen, Lärmemissionen sowie übermäßigen Wasserverbrauch sind zu 

unterlassen, wenn dies die Gesundheit von Personen schädigt, die natürlichen Grundlagen zur 

Produktion von Nahrung erheblich beeinträchtigt oder den Zugang von Personen zu sicherem und 

sauberem Trinkwasser oder Sanitäranlagen verhindert. 

IX. Umgang mit Konfliktmineralien 

Für die Konfliktmineralien Zinn, Wolfram, Tantal und Gold hat TIB Prozesse in Übereinstimmung mit den 

Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for 

Economic Cooperation and Development, OECD) für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung 

verantwortungsvoller Lieferketten für Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten etabliert und 

erwartet dies auch von seinen Lieferanten. Schmelzen und Raffinerien ohne angemessene, auditierte 

Sorgfaltsprozesse sollen gemieden werden. Die Beschaffung der oben genannten Minerale hat den 

Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/821 (EU-Konfliktmineralien-Verordnung) und der TIB-

Lieferkettenpolitik "Verantwortungsvolle Beschaffung von 3TG-Material" zu entsprechen (TIB-

Lieferkettenpolitik abrufbar unter https://www.tib-chemicals.com/de/downloads). 

Lieferanten halten die vorgenannten Beschaffungsgrundsätze und Anforderungen zwingend ein.  

https://www.tib-chemicals.com/de/downloads


 

  

 

Im Falle der Notwendigkeit der Nutzung einer nicht vereinbarten mineralischen (3TG) Bezugsquelle 

verpflichtet sich der Lieferant im Falle einer gemäß RMI (https://www.responsiblemineralsinitiative.org) 

• konformen Bezugsquelle KUNDE unverzüglich ein aktualisiertes CMRT zuzusenden. 

• nicht konformen Bezugsquelle vor Auftragsannahme und -ausführung eine schriftliche Freigabe bei 

TIB einzuholen. 

c) Ökologische Verantwortung 

Lieferanten erfüllen alle für sie geltenden gesetzlichen Umweltschutzanforderungen und verfügen über 

alle erforderlichen Lizenzen, Zulassungen, Genehmigungen und Zertifizierungen. Sie halten sämtliche 

einschlägigen Umwelt- und Klimaschutzbestimmungen, Chemikalienverordnungen und alle relevanten 

internationalen Übereinkommen, insbesondere das Stockholmer Übereinkommen über persistente 

organische Schadstoffe (POP-Konvention) und das Übereinkommen von Minamata über Quecksilber 

(Minamata-Übereinkommen), ein.  

Wir erwarten von unseren Lieferanten die sichere, umwelt- und sozialverträgliche Entwicklung und 

Herstellung ihrer Produkte und Materialien sowie deren gleichermaßen sichere, umwelt- und 

sozialverträgliche Verpackung, Transport und Entsorgung. Ressourcen (z.B. Wasser, Land, Energieträger, 

Rohstoffe) sind bewusst auszuwählen, schonend zu verwenden und ihre Auswirkungen auf natürliche 

Vorkommen und Lebensgrundlagen zu minimieren. Die Lieferanten verfügen über angemessene und 

wirksame Systeme und Prozesse für den Umgang mit und die Kontrolle Nutzung, der Lagerung, 

Wiederverwertung, Wiederverwendung oder Entsorgung von Abfällen, Abwasser und Emissionen.  

Insbesondere haben die Lieferanten Folgendes sicherzustellen: 

I. Behandlung und Ableitung von industriellem Abwasser 

Abwasser aus Betriebsabläufen, Fertigungsprozessen und sanitären Anlagen ist vor der Einleitung oder 

Entsorgung zu typisieren, zu überwachen, zu überprüfen und bei Bedarf zu behandeln. Darüber hinaus 

sollten Maßnahmen eingeführt werden, um die Erzeugung von Abwasser zu reduzieren. 

II. Umgang mit Emissionen 

Allgemeine Emissionen aus den Betriebsabläufen (Luft- und Lärmemissionen) sowie 

Treibhausgasemissionen sind vor ihrer Freisetzung zu typisieren, routinemäßig zu überwachen, zu 

überprüfen und bei Bedarf zu behandeln. Lieferanten haben zudem die Aufgabe, 

Abgasreinigungssysteme zu überwachen und sind angehalten, wirtschaftliche Lösungen zu finden, um 

jegliche Emissionen zu minimieren. 



 

  

 

III. Umgang mit Abfall und gefährlichen Stoffen 

Lieferanten folgen einer systematischen Herangehensweise, um Festabfall zu ermitteln, zu handhaben, 

zu reduzieren und verantwortungsvoll zu recyceln oder zu entsorgen. Chemikalien oder andere 

Materialien, die bei ihrer Freisetzung in die Umwelt eine Gefahr darstellen, sind zu ermitteln und so zu 

handhaben, dass beim Umgang mit diesen Stoffen, der Beförderung, Lagerung, Nutzung, beim Recycling 

oder der Wiederverwendung und bei ihrer Entsorgung die Sicherheit gewährleistet ist. Die Ein- und 

Ausfuhr von Abfällen darf nur gemäß den Anforderungen des Basler Übereinkommens über die 

Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung (Basler 

Konvention) erfolgen. 

IV. Verbrauch von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen reduzieren 

Der Einsatz und der Verbrauch von Ressourcen während der Produktion und die Erzeugung von Abfall 

jeder Art, einschließlich Wasser und Energie, sind zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Entweder geschieht 

dies direkt am Entstehungsort oder durch Verfahren und Maßnahmen, bspw. durch die Änderung der 

Produktions- und Wartungsprozesse oder von Abläufen im Unternehmen, durch die Verwendung 

alternativer Materialien, durch Einsparungen, durch Recycling oder mithilfe kreislaufwirtschaftlicher 

Praktiken, z.B. der Wiederverwendung von Materialien und Produkten oder der Entwicklung 

wiederverwertbarer Produkte. 

V. Umgang mit Energieverbrauch/-effizienz 

Der Energieverbrauch ist zu überwachen und zu dokumentieren. Es sind wirtschaftliche Lösungen zu 

finden, um die Energieeffizienz zu verbessern und den Energieverbrauch zu minimieren. 

d) Ethisches Geschäftsverhalten 

I. Fairer Wettbewerb 

Die Normen der fairen Geschäftstätigkeit, der wahrheitsgetreuen Werbung und des fairen und freien 

Wettbewerbs sind einzuhalten. Die Lieferanten handeln stets in Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen des jeweils geltenden Wettbewerbs- und Kartellrechts. Sie beteiligen sich nicht an 

wettbewerbswidrigen Absprachen, Vereinbarungen oder aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen 

mit anderen Unternehmen oder sonstigen wettbewerbswidrigen Aktivitäten, die Wettbewerb 

verfälschen, beschränken oder verhindern oder andere Unternehmen in ihrem Marktverhalten 

unzulässig einschränken, z.B. unzulässige Absprachen über Preise, Konditionen oder Kunden-

/Marktaufteilungen.  

 



 

  

 

II. Datenschutz 

Lieferanten verpflichten sich, bezüglich des Schutzes personenbezogener Daten und Informationen den 

berechtigten Erwartungen seiner Mitarbeitenden, Zulieferer sowie von TIB und deren Kunden gerecht 

zu werden. Lieferanten haben bei der Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Übermittlung und 

Weitergabe personenbezogener Daten alle relevanten rechtlichen Bestimmungen zu Datenschutz und 

Informationssicherheit zu beachten. Informationssysteme der Lieferanten, die personenbezogenen 

Daten enthalten oder verarbeiten, sind angemessen zu verwalten und vor unerlaubtem Zugriff bzw. 

unerlaubter Nutzung, Weitergabe, Änderung oder Vernichtung zu schützen. Eine Weitergabe 

personenbezogener Daten darf nur an zugangsberechtigte Personen erfolgen.  

III. Vertraulichkeit/Geistiges Eigentum 

Lieferanten respektieren und schützen vertrauliche Informationen und Rechte an geistigem Eigentum, 

seien es die von TIB oder von Dritten. Die Nutzung dieser Informationen oder Rechte darf nur zu dem 

vereinbarten Zweck und in dem dafür erforderlichen Umfang erfolgen. Eine Weitergabe, auch im 

Rahmen eines Technologie- oder Know-how-Transfers, darf nur an zugangsberechtigte Personen in dem 

dafür erforderlichen Umfang („need to know“) erfolgen, unter der Maßgabe, dass die Informationen 

und geistigen Eigentumsrechte jederzeit vollumfänglich geschützt sind. Informationssysteme der 

Lieferanten, die derartige Informationen enthalten oder verarbeiten, sind durch angemessene 

Sicherheitsvorkehrungen vor unerlaubtem Zugriff bzw. unerlaubter Nutzung, Weitergabe, Änderung 

oder Vernichtung zu schützen.  

IV. Integrität/Bekämpfung von Korruption 

Bei allen Geschäftsaktivitäten sind höchste Integritätsstandards zugrunde zu legen. Jegliche Form der 

Korruption, Erpressung und Veruntreuung ist untersagt und wird nicht geduldet. Lieferanten müssen 

sich an alle geltenden Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung halten. Bei der Bekämpfung aller 

Formen von Korruption und Veruntreuung haben sie eine Null-Toleranz-Politik zu verfolgen. Sie müssen 

über geeignete Verfahren und effektive Kontrollmaßnahmen verfügen, um die Einhaltung der 

Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung zu gewährleisten. 

V. Geldwäscheprävention 

Wir erwarten von Lieferanten, dass sie sich an die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Prävention 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung halten. Lieferanten müssen über angemessene 

Vorsichtsmaßnahmen zur Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche verfügen.  

VI. Außenhandel und Exportkontrolle 

Lieferanten halten sich an sämtliche anwendbaren nationalen und internationalen Handels- und 



 

  

 

Exportkontrollbestimmungen, Zollvorschriften, Wirtschafts- und Finanzsanktionen, Embargos sowie die 

sonstigen Bestimmungen des Außenwirtschaftsrechts. 

e) Beschwerdemechanismus 

Lieferanten verfügen über einen Beschwerdemechanismus, der es ermöglicht, Hinweise oder 

Verdachtsmomente auf Verstöße gegen geltendes Recht, Standards, interne Richtlinien, diesen 

Verhaltenskodex oder vertragliche Pflichten zu melden. Das Beschwerdeverfahren muss unter Wahrung 

der Vertraulichkeit der Identität und wirksamem Schutz der Meldenden vor Benachteiligungen, 

insbesondere Repressalien und Disziplinarmaßnahmen, zugänglich sein.  

3. UMSETZUNG DER ANFORDERUNGEN 

Unsere Lieferanten verpflichten sich, die Grundsätze, Standards und Anforderungen unseres Kodex zu 

erfüllen. Die Lieferanten haben diese Grundsätze, Anforderungen und Regelungen auch entlang ihrer 

Lieferkette anzuwenden, zu adressieren und in angemessener Weise zu verankern und deren Einhaltung 

zu überwachen. Sie tragen insoweit dafür Sorge, dass auch ihre eigenen Lieferanten und deren in der 

Lieferkette vorgeschalteten Zulieferer und Subunternehmer die in diesem Verhaltenskodex 

niedergelegten Grundsätze, Anforderungen und Regelungen umsetzen und beachten.  

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie über angemessene und wirksame Prozesse verfügen, 

um 

• die Einhaltung der Grundsätze, Standards und Anforderungen unseres Verhaltenskodex zu 

überwachen, und 

• rechtliche, soziale, menschrechts- und umweltbezogenen Risiken im eigenen Unternehmen und 

ihrer Lieferkette regelmäßig zu analysieren und zu adressieren, und  

• im Falle erkannter Risiken, umgehend angemessene und effektive Präventions- bzw. 

Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 

Im Falle eines Verdachtes auf Verstöße gegen die Grundsätze, Standards und Anforderungen unseres 

Kodex sowie zur Absicherung von Lieferketten mit erhöhten Risiken werden die Lieferanten TIB 

unverzüglich über die identifizierten Verstöße und Risiken sowie die ergriffenen Maßnahmen 

informieren. 

TIB behält sich vor, die Einhaltung der in diesem Dokument aufgeführten Grundsätze, Standards und 

Regelungen zu den üblichen Geschäftszeiten an Standorten der Lieferanten selbst oder durch beauftrage 

Dritte zu überprüfen.  

Wir behalten uns ebenfalls vor, im Falle eines Verstoßes gegen die Grundsätze, Standards und 

Regelungen unseres Verhaltenskodex oder bei begründetem Verdacht auf einen solchen Verstoß die 

Geschäftsbeziehung mit dem betreffenden Lieferanten temporär auszusetzen oder zu beenden.  



 

  

 

Weitergehende oder strengere vertragliche Verpflichtungen der Lieferanten uns gegenüber bleiben 

von diesem Verhaltenskodex unberührt und haben Vorrang vor den in diesem Kodex enthaltenen 

Bestimmungen. 

 

Mannheim, August 2025 

 

Dr. Michael Grün 
Vorstandsvorsitzender TIB Chemicals AG 

 


